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Satzung 

der Stadt Bergisch Gladbach 

über die Förderung der Kindertagespflege 

vom 08.04.2025 

Präambel 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), Artikel 2 

des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am 31. Juli 2024, der §§ 

22-24, 43, 90 Sozialgesetzbuch VIII -Kinder- und Jugendhilfe- in der Fassung der Bekannt-

machung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 5 des Geset-

zes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152) geändert worden ist, sowie den §§ 6 Abs. 3, 21 - 

24, 49, 51 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern – (Kinderbildungs-

gesetz - KiBiz) - Sechstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - 

vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 894, 2020 S. 77), geändert durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 509), hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in sei-

ner Sitzung am 08.04.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Zweck der Kindertagespflege 

Die Kindertagespflege soll 

- die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit fördern, 

- die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen sowie 

- die Erziehungsberechtigten dabei unterstützen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung 

besser miteinander vereinbaren zu können. 

Dabei umfasst der Förderungsauftrag der Kindertagespflege die Erziehung, Bildung und Be-

treuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige 

Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. 

Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 

Fähigkeiten, an der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen 

Kindes orientieren. Kinder mit Behinderung und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, 

sollen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung in der Kindertagespflege betreut und ge-

fördert werden. 

 

 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21758&vd_back=N444&sg=0&menu=1
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§ 2 

Fördervoraussetzungen  

(1) Die Stadt Bergisch Gladbach fördert die Kindertagespflege im Sinne des § 23 SGB VIII. 

(2) Mindestens ein Elternteil sollte den gewöhnlichen Aufenthaltsort in Bergisch Gladbach 

haben. 

(3) Kindertagespflege ist in erster Linie eine Leistung für Kinder, die das dritte Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. Eine Förderung erfolgt unter den Voraussetzungen des § 24 SGB VIII. 

(4) Die Förderung erfolgt frühestens einen Monat vor bestehen des Rechtsanspruchs aus § 24 

SGBVIII. 

(5) Kindertagespflege ist auch zu gewähren, wenn ein Kind in einer besonders belasteten 

Familie lebt und dort die für seine Entwicklung notwendige Förderung nicht erhält. Die Fest-

stellung der Notwendigkeit der Kindertagespflege wird durch den „Allgemeinen Sozialen 

Dienst“ (ASD) des Jugendamtes getroffen.  

(6) Für Anspruchsberechtigte von Betreuungsbedarfen über 45 Stunden in der Woche ist die 

Erforderlichkeit schriftlich nachzuweisen.  

(7) Die Betreuung in Randzeiten kann gewährt werden, wenn die Betreuungszeiten in Kinderbe-

treuungseinrichtungen nicht ausreichend sind (Randzeitenbetreuung). 

(8) Bei einer Betreuung von Kindern, die einen Bedarf ausschließlich in Schließungszeiten ihrer 

Einrichtungen (Kindertagesstätten, OGS oder ähnliches) geltend machen, wird keine laufen-

de Geldleistung seitens des Jugendamtes gewährt. 

(9)  Für Kinder mit Behinderungen oder Kinder, die von wesentlichen Behinderungen bedroht 

sind und bei denen dies von einem Träger der Eingliederungshilfe festgestellt wurde, ist in-

klusive Kindertagespflege zu gewähren. Bei Aufnahme eines inklusiven Kindes ist in Ab-

stimmung mit der Fachberatung zu prüfen, ob die Gesamtplatzzahl in der Kindertagespflege-

stelle bei Aufnahme zu reduzieren ist.  

 

§ 3 

Bedarfsanzeige und Anmeldung  

(1) Die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes setzt voraus, dass die Erziehungsberechtig-

ten spätestens sechs Monate vor Inanspruchnahme den gewünschten Betreuungsbedarf, 

schriftlich oder elektronisch angezeigt haben. §5 Abs. 2 KiBiz wird beachtet. Für die Suche 

und Vergabe von Plätzen für die Betreuung der Kinder stellt das Jugendamt ein Online-

Portal zur Verfügung.  

(2) Die Kindertagespflegepersonen verpflichten sich, sich an dem Online-Portal im Rahmen der 

vom Jugendamt vorgegebenen Form zu beteiligen. Über Einführung, Schulung, Nutzung und 

Betrieb eines Online-Portals schließen Kindertagespflegeperson und Jugendamt eine Ver-

einbarung ab. 
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§ 4 

Anforderungen an die Kindertagespflegeperson 

(1) Die Eignung zur Kindertagespflegeperson wird durch das Jugendamt festgestellt. Dabei ist 

zu unterscheiden zwischen der  

1. persönlichen, 

2. fachlichen und 

3. räumlichen Eignung der Kindertagespflegestelle. 

Die Voraussetzungen für die Eignung der Kindertagespflegepersonen ergeben sich aus § 23 

Abs. 3 und § 43 Abs. 2 SGB VIII. Die Beurteilung der Eignung orientiert sich u.a. an den vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und vom Deutschen Jugend-

institut e. V. herausgegebenen Empfehlungen „Eignung von Tagespflegepersonen in der 

Kindertagespflege, Praxismaterialien für die Jugendämter“ und der „Handreichung Kinderta-

gespflege in Nordrhein-Westfalen“ in der jeweils gültigen Fassung.  

(2) Voraussetzungen für eine persönliche Eignung sind insbesondere,  

1. mindestens ein Hauptschul- oder ein vergleichbarer Abschluss,  

2. ausreichende Deutschkenntnisse, mindestens ein Zertifikat Deutsch B2,  

3. ein Nachweis über den vollständigen Masernschutz gemäß § 20 Abs. 8-12 Ma-

sernschutzgesetz, für Personen die nach 1970 geboren sind, 

4. eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Kindertagespflegeperson,  

5. ein erweitertes Führungszeugnis für die Kindertagespflegeperson. Bei Betreuung 

im privaten Haushalt der Kindertagespflegeperson gilt dies für alle im Haushalt le-

benden volljährigen Personen. Die erweiterten Führungszeugnisse werden nach 

„Belegart O“ § 72a SGB VIII i. V. m. § 30a Abs. 1 Nr. 2a und § 30 Abs. 5 Bundes-

zentralregistergesetz beantragt und müssen ohne relevante Eintragungen vorlie-

gen, 

6. dass aktuell keine stationären Erziehungshilfen in der eigenen Familie der Kinder-

tagespflegeperson eingesetzt sind, die die Erziehungsfähigkeit in Frage stellen, 

7. dass aktuell keine Kindeswohlgefährdungsmeldungen aus der eigenen Familie 

der Kindertagespflegeperson vorliegen.  

(3) Voraussetzung für die fachliche Eignung der Kindertagespflegeperson ist der Nachweis 

des Zertifikates „Qualifizierte KTPP“, entsprechend den Vorgaben des Bundesverbandes für 

Kindertagespflege e.V. in der jeweils gültigen Fassung und den gesetzlichen Vorgaben des 

Kinderbildungsgesetzes des Landes NRW (KiBiz) ebenfalls in der gültigen Fassung. Je nach 

pädagogischer Vorbildung kann der Umfang der Qualifizierung variieren, die Vorgaben des 

Bundesverbandes Kindertagespflege in der jeweils aktuellen Fassung, werden vom Jugend-

amt hier zu Grunde gelegt. 
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(4) Für alle Kindertagespflegepersonen sind dem Jugendamt zusätzlich verbindlich vorzule-

gen: 

1. Nachweis über einen aktuellen 1. Hilfe Kurs am Kind, nach den Vorgaben der Unfall-

kasse NRW 

2. Qualifizierungsnachweis „Kinderschutz nach § 8a in der Kindertagespflege“ 

3. Nachweis einer Schulung gemäß § 43 Abs.1, Infektionsschutzgesetz und § 4 Le-

bensmittelhygieneverordnung 

4. Vorlage eines Konzeptes für die Arbeit in der Kindertagespflegestelle und Hinweis mit 

welcher Dokumentationsform gearbeitet wird 

5. Vorlage eines Schutzkonzeptes nach dem § 8a SGB VIII 

(5) Zur Sicherung der fachlichen Eignung ist eine tätigkeitsbegleitende Weiterqualifizierung 

im Umfang von mindestens 12 Stunden pro Betreuungsjahr erforderlich. Hierzu zählen 

beispielsweise die Teilnahme an der Fortbildung „Kinderschutz in der Kindertagespflege“, 

die Teilnahme an einer Supervision oder die Teilnahme an der QHB Qualifizierung. Die 

Nachweise sind dem Jugendamt unaufgefordert einzureichen. Für alle in Bergisch Glad-

bach tätigen KTPP muss bis zum Betreuungsjahr 2026/2027 (01.08.2026) eine vollum-

fängliche QHB Qualifizierung, bzw. Kursanmeldung vorliegen. 

(6) Die Voraussetzungen für die räumliche Eignung der Kindertagespflegestelle sind 

1. Die Räume sind rauchfrei (§ 12 KiBiz, Gesundheitsvorsorge) 

2. Die Sicherstellung einer telefonischen Erreichbarkeit (z.B. Notrufe) ist gewährleistet, 

die Einrichtung eines Hausnotrufes wird empfohlen.  

3. Alle bau- und brandschutzrechtlichen Vorschriften in der jeweils aktuell gültigen Fas-

sung werden eingehalten.  

4. Die Raumgestaltung orientiert sich an den empfohlenen Sicherheitsstandards des 

Spitzenverbandes der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in der je-

weils gültigen Fassung.  

5. Ein Garten oder eine Grünfläche stehen zur Verfügung oder sind fußläufig erreichbar. 

6. Die Räume entsprechen den hygienischen und lebensmittelhygienischen Erfordernis-

sen des Gesundheitsamtes.  

7. Eine Tierhaltung ist mit dem Jugendamt abgestimmt und von Tieren geht keine Ge-

fahr aus. Die Anlage 1 der vorliegenden Satzung „Dokumentation Hund“ ist einge-

reicht worden. Die Vorgaben der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen zum Thema „Hun-

dehaltung in der Kindertagespflege“ sind einzuhalten.  

8. Eine angemessene Zahl von Räumen ist für die Kindertagespflege vorzuhalten.  

9. Die Räume lassen den Kindern genügend Platz für Bewegung und Rückzug. Die 

Räume sind kindgerecht eingerichtet, altersgerechtes Spielmaterial und Bücher ste-

hen zur Verfügung. 
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10. Geeignete Schlafplätze sind vorhanden. Ein separater Schlaf- bzw. Ruheraum muss 

je nach Alter und Anzahl der betreuten Kinder vorhanden sein. Das Jugendamt behält 

sich vor, bei Ausstellung einer Pflegeerlaubnis eine Platzreduzierung, bei nicht aus-

reichendem Platzangebot innerhalb der Räumlichkeiten der Kindertagespflegestelle 

vorzunehmen. 

11. Eine ausschließliche Betreuung in Kellerräumen ist nicht gestattet, die Kinder müssen 

„rausschauen“ können, Tageslicht muss vorhanden sein. 

12. Vor Ausübung der Tätigkeit als Kindertagepflegeperson muss das Einverständnis der/ 

des Vermietenden, und/ oder das Einverständnis der Eigentümergemeinschaft 

schriftlich vorliegen. 

13. Die Einrichtung, Materialien und Werkstoffe sind schadstofffrei.  

(7) Die benannten Kriterien für die räumliche Eignung gelten für neu zu eröffnende Kinder-

tagespflegestellen.  

(8) Werden Kinder außerhalb der Privatwohnung der Kindertagespflegeperson in anderen 

geeigneten Räumen (z.B. in Kindertageseinrichtungen, angemieteten Wohnungen, Ge-

werberäumen) betreut, sind über die in Abs. 5 genannten Vorgaben weitere Vorausset-

zungen zu erfüllen:  

1. Die bau- und brandschutzrechtliche Zulässigkeit der Nutzung für die Kindertagespfle-

ge muss durch das Bauamt bestätigt werden. Es muss eine Nutzungsänderung durch 

das Bauamt positiv beschieden worden sein.  

2. Die Räumlichkeit liegt im Erdgeschoss, oder maximal Hochparterre. 

3. Eine zweite Fluchtmöglichkeit ist vorhanden. 

4. Ein Gruppenraum, ein separater Schlafraum, eine voll ausgestattete Küche und ein 

Badezimmer sind vorhanden. 

5. Pro Kind stehen 5 - 6 m² kindgerecht gestalteter Spielfläche zur Verfügung.  

6. Bei der zeitgleichen Betreuung von bis zu neun Kindern ist eine Grundfläche von ca.         

80 m² vorzuhalten.  

7. Bei Eröffnung einer Großtagespflegestelle muss mindestens eine der dort tätigen 

Kindertagespflegepersonen über eine mindestens einjährige Erfahrung in der Betreu-

ung von (fremden) U3 Kindern verfügen und diese nachweisen. 

(9) Das Alter der Kindertagespflegeperson sollte zwischen 21 und 67 Lebensjahren lie-

gen. Bei Abweichungen behält sich das Jugendamt vor, Auflagen, wie beispielsweise 

jährliche ärztliche Gesundheitsnachweise, auszusprechen. 

 

§ 5  

Betreuung im Haushalt der Erziehungsberechtigten 
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Werden Kinder im Haushalt der Erziehungsberechtigten im Sinne des § 22 Abs. 1 SGB VIII 

betreut, erfolgt eine Eignungsfeststellung nach § 23 Abs. 3 SGB VIII durch die Fachberatung 

Kindertagespflege. 

 

§ 6 

Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege 

(1) Nach § 43 Abs. 1 SGB VIII bedarf eine Person, die ein Kind oder mehrere Kinder au-

ßerhalb des Haushaltes der Erziehungsberechtigten während eines Teils des Tages 

und mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen 

will, einer Erlaubnis.  

(2) Die Erlaubnis ist vom Jugendamt zu erteilen, wenn die Person für die Kindertages-

pflege gemäß § 23 Abs. 3 SGB VIII geeignet ist.  

(3) Die Kindertagespflegeerlaubnis gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren. Nach Ablauf 

muss diese erneut von der Kindertagespflegeperson beantragt werden. Das Eig-

nungsfeststellungsverfahren nach § 4 dieser Satzung wird erneut durchgeführt. 

(4) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege gestattet eine Betreuung von bis zu fünf gleich-

zeitig anwesenden Kindern. Die Erlaubnis kann im Einzelfall den Abschluss von acht 

Betreuungsverträgen zulassen. Abweichend von Satz 2 kann eine Erlaubnis zum Ab-

schluss von bis zu zehn Betreuungsverträgen erteilt werden, wenn  

1. regelmäßig mehrere Kinder unter 15 Stunden wöchentlich betreut werden,  

2. die Kinder immer in denselben Gruppenzusammensetzungen betreut werden und  

3. die Kindertagespflegeperson nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungs-

handbuch Kindertagespflege (QHB) qualifiziert ist oder sie sozialpädagogische 

Fachkraft mit einer Qualifikation zur Kindertagespflege ist.  

(5) Sollen mehr als fünf Kinder gleichzeitig betreut oder mehr als acht Verträge abge-

schlossen werden, so findet § 45 SGB VIII (Betriebserlaubnis) Anwendung.  

(6) Wenn sich Kindertagespflegepersonen in einem Verbund zu einer Großtagespflege 

zusammenschließen, so können maximal neun Kinder gleichzeitig und insgesamt 

durch höchstens drei Kindertagespflegepersonen betreut werden. Jede dieser Kinder-

tagespflegepersonen bedarf einer eigenständigen Erlaubnis zur Kindertagespflege. 

Die Kinder werden den einzelnen Kindertagespflegepersonen per Vertrag zugeord-

net. Es können insgesamt bis zu 15 Betreuungsverträge abgeschlossen werden, 

wenn  

1. regelmäßig mehrere Kinder unter 15 Stunden wöchentlich betreut werden,  

2. die Kinder immer in denselben Gruppenzusammensetzungen betreut werden und  



Satzung über die Förderung der Kindertagespflege 51_4 

 

3. die Kindertagespflegepersonen nach dem Kompetenzorientierten Qualifizierungs-

handbuch Kindertagespflege (QHB) qualifiziert sind oder sie sozialpädagogische 

Fachkräfte mit einer Qualifikation zur Kindertagespflege sind. 

(7) Die Anzahl der Betreuungsplätze kann auf Grund der Raumgröße oder der persönli-

chen Eignung seitens des Jugendamtes eingeschränkt werden. Ebenso ist eine zeitli-

che Befristung möglich, wenn hierfür sachliche Gründe bestehen. 

(8) Bei zeitgleicher Anwesenheit von leiblichen Kindern oder eigenen Pflegekindern der 

Kindertagespflegeperson, ist eine Platzreduzierung nach Einzelfallprüfung möglich. 

 

§ 7 

Widerruf der Erlaubnis zur Kindertagespflege 

(1) Entstehen nach Aufnahme der Kindertagespflegetätigkeit Zweifel an der Eignung ei-

ner Kindertagespflegeperson oder liegen Anhaltspunkte für eine Nicht-Eignung vor, 

überprüft das Jugendamt die Eignung der Kindertagespflegeperson. Kommt das Ju-

gendamt nach Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Eignung nicht mehr besteht, so 

wird die Pflegeerlaubnis nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (§§ 45, 47, 

48 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdaten-

schutz –SGB X) zurückgenommen oder widerrufen. 

(2) Im Übrigen richtet sich die Wirksamkeit und der Entzug bzw. die Aufhebung der Kin-

dertagespflegeerlaubnis nach den §§ 39 ff. SGB X. 

 

§ 8 

Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten 

(1) Die Kindertagespflegeperson verpflichtet sich, mit den Erziehungsberechtigten einen 

privatrechtlichen Betreuungsvertrag in Schriftform abzuschließen.  

(2) Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Kindertagespfle-

gepersonen ist eine regelmäßige alltagsintegrierte wahrnehmende Beobachtung des 

Kindes. Die Beobachtung soll in Form einer Entwicklungs- und Bildungsdokumentati-

on erfolgen. Hierbei wird die schriftliche Zustimmung der Eltern vorausgesetzt. Endet 

die Betreuung des Kindes, wird die Entwicklungs- und Bildungsdokumentation den El-

tern ausgehändigt.  

(3) Sollen Kinder mit Wohnort außerhalb des Zuständigkeitsgebietes des Jugendamtes 

der Stadt Bergisch Gladbach aufgenommen werden, soll dies vor der Aufnahme von 

der Kindertagespflegeperson mit der zuständigen Fachberatung abgestimmt werden.  

(4) Kindertagespflegepersonen haben das Jugendamt unaufgefordert und unverzüglich 

über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für die Betreuung des Kindes oder der 
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Kinder bedeutsam sind (§ 43 Absatz 3 Satz 6 SGB VIII). Hierzu zählen beispielswei-

se: 

1. Änderungen bei der Anzahl der betreuten Kinder,  

2. Neuaufnahme, Beendigung oder Wechsel in der Kindertagesbetreuung,  

3. Wechsel des Betreuungsortes,  

4. Vertretungsfälle ab dem ersten Tag,  

5. Abwesenheit eines Kindes von mehr als sechs Wochen am Stück, eine Einzelfall-

prüfung ist möglich (Kur, Urlaub oder ähnliches)  

6. Änderungen bei den im Haushalt der Kindertagespflegeperson lebenden Perso-

nen, 

7. meldepflichtige Erkrankungen im Sinne des § 6 Infektionsschutzgesetz der im 

Haushalt der Kindertagespflegeperson lebenden Personen oder der betreuten 

Kinder sowie  

8. der begründete Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.  

9. Im Krankheitsfall sollte die Kindertagespflegeperson das Jugendamt noch am glei-

chen Tag hierüber zu unterrichten. Sollte die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Ta-

ge andauern, ist dies ab dem vierten Tag durch ein ärztliches Attest nachzuwei-

sen.  

(5) Sollten die Kindertagespflegepersonen den vorgenannten Mitteilungspflichten nach 

Abs. 2 bis Abs. 6 nicht nachkommen, kann die Förderung der Kindertagespflege auch 

rückwirkend eingestellt und das Kindertagespflegeentgelt zurückgefordert werden.  

 

§ 9 

Vertretung in der Kindertagespflege 

(1) Ein Vertretungsfall tritt ein, wenn die Kindertagespflegeperson aufgrund von  

1. Krankheit, 

2. Fortbildung,  

3. Urlaub oder 

4. persönlichen Gründen für die Betreuung der Kinder nicht zur Verfügung steht.  

(2) Im Vertretungsfall wird das Vertretungsmodell „Treffpunkt Kindertagespflege“ des 

Deutschen Roten Kreuz durch die Kindertagespflegeperson und/oder die Eltern in-

formiert. Nach Absprache mit der Fachberatung Kindertagespflege ist eine Vertretung 

auch durch andere Kindertagespflegepersonen möglich. 

(3) Sollten hier Plätze frei sein, können die Kinder unter den folgenden Voraussetzungen 

dort betreut werden: 

1. Die Eingewöhnung des Kindes bei der Kindertagespflegeperson ist vollumfänglich 

abgeschlossen, 
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2. die Erziehungsberechtigten haben die Vertretungseinrichtung im Vorfeld besucht 

und 

3. die Kindertagespflegeperson steht im regelmäßigen Kontakt mit der Vertretungs-

einrichtung. 

 

§ 10 

Antrags- und Bewilligungsverfahren 

(1) Die Erziehungsberechtigten und die Kindertagespflegeperson beantragen schriftlich 

anhand eines Vordrucks die Förderung des Kindes in der Kindertagespflege. Dieser 

Antrag ist vor Beginn der Kindertagespflege zu stellen und sollte vor Beginn der Kin-

dertagespflege beim Jugendamt eingegangen sein. 

(2) Die Bewilligung erfolgt in schriftlicher Form zum 01. eines Monats, sofern die Betreu-

ung innerhalb dieses Monats mindestens zwei Wochen stattfindet. Sie legt u.a. die 

Kindertagespflegestelle, den Beginn einschließlich der Eingewöhnungszeit und den 

Umfang der Betreuungszeit fest. 

(3) Die laufende Geldleistung wird für den Zeitraum der tatsächlichen Inanspruchnahme 

der Kindertagespflege gezahlt. Bei Beendigung des Betreuungsverhältnisses wird die 

laufende Geldleistung maximal bis zum Ende des darauffolgenden Kalendermonats 

gezahlt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Kindertagespflegeperson den Platz wei-

terhin zur Verfügung stellt. 

 

 § 11  

Finanzielle Förderung der Kindertagespflegeperson 

(1) Die laufende Geldleistung umfasst: 

1. Den pauschalierten Betrag zur Erstattung angemessener Kosten, die der Kinder-

tagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen  

2. den pauschalierten Betrag zur Anerkennung der Förderleistung  

3. einen Beitrag nach § 10 Abs. 2 Nr. 1 und 2 für eine Stunde pro Betreuungswoche 

für mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit für jedes Kind 

(2) Der Betrag zur Anerkennung der Förderleistung nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 ergibt sich 

aus 

1.der Qualifikation der Kindertagespflegeperson 

2.dem Umfang der Betreuungsstunden 

3.der Anzahl der betreuten Kinder 

und wird je betreutem Kind und Stunde gemäß Anlage 2 „Kindertagespflegeent-

gelt“ gezahlt. 

(3) Der pauschalierte Betrag zur Erstattung der Sachkosten ergibt sich beispielsweise 
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aus Fortbildungen, Hygienebedarf, Spiel-Freizeit und Fördermaterialien, Ausstat-

tungsgegenständen, Miete, Verbrauchskosten (Strom, Wasser, Abfallgebühren), 

Fahrtkosten, Renovierungskosten und wird einheitlich für alle Kindertagespflegeper-

sonen je betreutem Kind und Stunde, gemäß Anlage 2 „Kindertagespflegeentgelt“ 

gezahlt. 

(4) Die Beträge für den Sachaufwand, die Förderleistung und der Betrag für mittelbare 

Bildungs- und Betreuungsarbeit ergeben das Kindertagespflegeentgelt. Es werden 

nur voll geleistete Betreuungsstunden gezahlt. 

1. Die Voraussetzungen für die Eingruppierung in die Entgeltstufen sind in Anlage 3 

„Voraussetzungen für die Entgeltstufen“ dargelegt. 

2. Das Kindertagespflegeentgelt wird rückwirkend zum Ende eines Monats überwie-

sen. Die Beträge ergeben sich aus der Anlage 2 „Kindertagespflegeentgelt“ zu 

dieser Satzung. 

3. Findet die Kindertagespflege in den Wohnräumen der Sorgeberechtigten statt, ent-

fällt die Sachkostenpauschale des Kindertagespflegeentgeltes. Der Kindertages-

pflegeperson werden in diesem Falle die nachgewiesenen angemessenen Auf-

wendungen erstattet. 

(5) Nachgewiesene, angemessene Beiträge zu Rentenversicherung, Kranken- und Pfle-

geversicherung werden bei Einreichung der Unterlagen beim Jugendamt zu 50% er-

stattet. Der Abschluss einer Unfallversicherung ist verpflichtend. Nachgewiesene, an-

gemessene Beiträge werden entsprechend dem aktuell gültigen Beitragssatz für die 

Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege 

(BGW) erstattet. 

(6) Leistungen zu einer angemessenen Unfallversicherung, Alterssicherung, Kranken- 

und Pflegeversicherung werden monatlich erstattet, wenn mindestens ein Kind aus 

Bergisch Gladbach betreut wird. Für auswärtige Kinder erfolgt eine Verrechnung nach 

§ 49 Abs. 3 des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) oder nach einer entsprechenden, 

abweichenden Vereinbarung mit dem jeweiligen Jugendamt. 

(7) Ob im Einzelfall (z. B. bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf oder 

Kindern mit Behinderungen) ein zusätzliches Entgelt gezahlt werden kann, entschei-

det das Jugendamt nach pflichtgemäßem Ermessen. Wenn ein erheblicher Mehrauf-

wand, der fachlich begründet und nachgewiesen sein muss, erforderlich ist, kann ein 

zusätzliches Entgelt bis in Höhe des 2,5 -fachen des üblichen Stundensatzes gewährt 

werden. Bei vereinbarter Platzreduzierung wird immer der 2,5-fache Satz gewährt. 

(8) Laufende Geldleistungen gemäß § 10 Abs. 2 werden, auch wenn seitens der Kinder-

tagespflegeperson keine Betreuung erfolgt, weitergezahlt 

1. bei Abwesenheit des Tagespflegekindes längstens für sechs Wochen am Stück 
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auch, wenn das Kind mehrfach erkrankt 

2.  bei Erkrankung der Kindertagespflegeperson längstens bis zu sechs Wochen am 

Stück auch, wenn die Kindertagespflegperson mehrfach erkrankt. Ab dem vierten 

Tag ist dem Jugendamt eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzule-

gen 

3. für die Zeiten des eigenen Erholungsurlaubes bis zu 25 Arbeitstage im Betreu-

ungsjahr (01.08. bis 31.07.des Folgejahres) bei einer Betreuung von fünf Tagen 

pro Woche 

4.  für zwei nachgewiesene Fortbildungstage 

5. an gesetzlichen Feiertagen in NRW. Gesetzliche Feiertage zählen nicht als zusätz-

liche Schließungstage der Kindertagespflegestelle. Rosenmontag ist kein Feiertag 

und zählt daher zu den Urlaubstagen, wenn die Kindertagespflegestelle an diesen 

Tagen geschlossen ist 

Die Inanspruchnahme der betreuungsfreien Zeit ist zwischen Kindertagespflegeper-

son und Erziehungsberechtigten abzustimmen. Darüberhinausgehende Fehlzeiten 

werden am Ende eines Betreuungsjahres von der laufenden Geldleistung gemäß 

§ 10 Abs. 2 anteilig gemäß der Anlage 4 „Anzahl Urlaubstage“ pro Fehltag in Ab-

zug gebracht. Sofern die Betreuung an weniger als fünf Tagen pro Woche erfolgt, 

verkürzt sich der Anspruch auf bezahlten Urlaub gemäß der Anlage 4 „Anzahl Ur-

laubstage“. Der Urlaubsplan ist auf Verlangen des Jugendamtes einzureichen bzw. 

es erfolgt eine stichprobenartige Prüfung der Urlaubsplanung.  

(9) Wird das Kind während der Erkrankung seiner Kindertagespflegeperson von einer 

qualifizierten Vertreterin/einem qualifizierten Vertreter betreut, so erhält diese/dieser 

für die Dauer ihrer/seiner Vertretung das entsprechende Kindertagespflegeentgelt 

gemäß Absatz 2.  

(10) Die nachgewiesenen, angemessenen Kosten für den einmaligen Anschluss des 

Hausnotrufsystems sowie die monatliche Teilnahmegebühr werden erstattet. 

(11) Die Kurskosten für den QHB-Kurs werden nach einem Jahr Tätigkeit als Kinderta-

gespflegeperson für die Stadt Bergisch Gladbach in Höhe von 80 % erstattet, maxi-

mal in Höhe von 5.000,00 € für beide Kurse. Eine mögliche Erstattung ist vor der An-

meldung, mit den Fachberatungen Kindertagespflege abzustimmen. 

(12) Die Kurskosten für die Inklusionsfortbildung entsprechend den Vorgaben des LVR im 

Umfang von 100 Stunden können nach einem Jahr Tätigkeit als Kindertagespflege-

person für die Stadt Bergisch Gladbach in Höhe von 80 % erstattet werden, maximal 

in Höhe von 1040,00 €. Eine mögliche Erstattung ist vor der Anmeldung, mit den 

Fachberatungen Kindertagespflege abzustimmen. 
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§ 12 

Förderung der Kaltmiete 

(1) Findet die Kindertagespflege in Abstimmung mit dem Jugendamt in einer durch die 

selbstständig tätige Kindertagespflegeperson angemieteten Immobilie statt, kann die 

Kaltmiete auf Antrag gefördert werden. Über die förderungsfähige Größe der Immobi-

lie entscheidet die Fachberatung für Kindertagespflege. Die maximal anerkennungs-

fähige Kaltmiete errechnet sich analog § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Durchfüh-

rungsverordnung (DVO) zum KiBiz (Teil II „Mietzuschuss“).  

Voraussetzungen für die Förderung sind: 

1. Es muss eine Pflegerlaubnis für mindestens vier Kinder vorliegen 

2. Es muss sich um eine nicht selbst bewohnte Immobilie handeln.  

3. Die Kindertagespflege findet in Bergisch Gladbach statt. 

4. Die maximale Förderung bei Großtagespflegestellen beträgt 90 m². 

5. In der Kindertagespflegestelle beträgt die Förderung maximal 50 m². 

6. Es muss mindestens ein Kind mit mindestens 35 Wochenstunden betreut werden. 

(2) Bei einer nicht mit dem Jugendamt abgestimmten Aufnahme eines gemeindefremden 

Kindes, wird der Mietkostenzuschuss anteilig um dieses Kind gekürzt. 

 

§ 13 

Investitionsmittel 

(1) Sofern Landesmittel zur Verfügung stehen, können diese von den Kindertagespflege-

personen bzw. Großtagespflegestellen über das örtliche Jugendamt beantragt wer-

den. 

(2) Falls keine Landesmittel zur Verfügung stehen, werden auf Antrag 500 € pro neu ge-

schaffenem Betreuungsplatz (maximal 2.500 € für fünf Plätze bzw. 4.500 € für neun 

Plätze in einer Großtagespflegestelle) analog zu den Landesrichtlinien für die Aus-

stattung der Räumlichkeiten gewährt. 

(3) Erfolgt eine Bewilligung von Landesmitteln mit Einbringung eines Eigenanteils (in der 

Regel 10% der Gesamtförderung), wird dieser von der Stadt Bergisch Gladbach 

übernommen. 

(4) Nach Beendigung der Investitionsmaßnahme ist ein Verwendungsnachweis über die 

verausgabten Mittel zu erbringen. Die Zweckbindung beträgt 5 Jahre, d.h. dass die 

Einrichtung mindestens für diesen Zeitraum ihrem Zweck erhalten bleiben muss. Eine 

Gewährung von Investitionsmitteln erfolgt unter dem Vorbehalt, dass entsprechende 

Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 
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§ 14 

Beitragspflicht 

(1)  Für die Inanspruchnahme der öffentlich geförderten Kindertagespflege werden für 

den Vertragszeitraum öffentlich-rechtliche Kostenbeiträge (Elternbeiträge) nach der 

Satzung der Stadt Bergisch Gladbach zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Ta-

gesbetreuung von Kindern in der jeweils gültigen Fassung erhoben. 

(2)  Die Kindertagespflegeperson kann zusätzlich ein angemessenes Entgelt für Mahlzei-

ten verlangen. Weitere finanzielle Forderungen darf die Kindertagespflegeperson ge-

gen die Eltern oder das Kind nicht geltend machen. 

 

§ 15 

Anlagen 

Bestandteil dieser Satzung sind die folgenden Anlagen: Dokumentation Hund, Kindertages-

pflegeentgelt, Eingruppierung in die Entgeltstufen, Anzahl Urlaubstage. 

 

§ 16 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.08.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Richtlinie der 

Stadt Bergisch Gladbach über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege mit Ab-

lauf des 31.07.2025 außer Kraft.  

 
 
Hinweis: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gemäß § 7 Abs. 6 
GO NRW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet  

oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese öffentliche Bekanntmachung wird gemäß § 27a Absatz 1 VwVfG NRW zusätzlich im 
Internet auf der Internetseite https://www.bergischgladbach.de/bekanntmachungen.aspx ver-
öffentlicht, worauf hiermit gemäß § 27a Absatz 2 VwVfG NRW hingewiesen wird. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Bergisch Gladbach, den 09.04.2025 
 
 
 
 
Frank Stein 
Bürgermeister 
 
 
Die Satzung vom 10.04.2025 wurde am 17.04.2025 im Amtsblatt der Stadt Bergisch Glad-
bach bekannt gemacht und tritt am 01.08.2025 in Kraft.  
 
 



Stadt Bergisch Gladbach

Dokumentation Hund
Daten Tagespflegeperson: Daten Hund:

Nachname Rasse

Vorname Geschlecht

Telefon/Mobiltelefon

E-Mail

Geburtsdatum Geburtsjahr

Chip-Nummer

Straße, Hausnummer Herkunft

PLZ, Ort Schulterhöhe, Gewicht

Rasse fällt unter: ■ „gefährlicher Hund“ laut Landeshundegesetz NRW,§ 3

■ „Hund bestimmter Rassen“ laut Landeshundegesetz NRW, § 10

■ „ großer Hund“ laut Landeshundegesetz NRW,§ 11

Wesenstest erforderlich:  ■ nein ■ ja, vom:  (Kopie beigefügt)

Sachkunde-Nachweis:  ■ nein ■ ja, vom:  (Kopie beigefügt)

Kastriert      ■ ja  ■ nein

Impfausweis ■ in Kopie beigefügt

Steuerlich gemeldet – Steuernummer:   

Haftpflichtversichert bei folgender Versicherung: 

Letzte Tollwutimpfung:   (1× jährlich Pflicht)

Sonstige Impfungen:  

Letzte Entwurmung:   (alle 3 Monate Pflicht)

Die Tagespflegeperson ist Eigentümerin des Hundes:  ■ ja  ■ nein

■  Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Ich bin darüber informiert, dass die Fachberatung

Kindertagespflege die Angaben beim zuständigen Ordnungsamt überprüft.

Datum und Unterschrift Daten und Unterschrift Fachberatung Kindertagespflege

Bemerkungen:



1 
 

Anlage 2 “Kindertagespflegeentgelt“ zur Satzung Kindertagespflege der Stadt 

Bergisch Gladbach 

 

Kindertagespflegeentgelt zum 01.08.2025  

Entgeltstufe 1:  

Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung je Kind und Stunde 4,01 €  

Entgeltstufe 2:  

Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung je Kind und Stunde 4,35 € 

Der Betrag zur Anerkennung der Förderleistung und Sachleistung wird jeweils zum 01.08. 

eines Jahres um 3% erhöht.  

 

Der pauschalierte Betrag zur Erstattung der Kosten für den Sachaufwand nach § 10 Abs. 3 

beträgt einheitlich für alle Kindertagespflegepersonen je betreutem Kind und Stunde: 2,30 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anlage 3 zur Satzung Kindertagespflege 

Voraussetzungen für die Entgeltstufen  

Stufe 1: 

(1) Das Zertifikat „Qualifizierte Tagespflegeperson" nach DJI (160 Unterrichtsstunden / 

Ustd.) ist erworben oder  

(2)  das Zertifikat „Qualifizierte Tagespflegeperson nach der tätigkeitsvorbereitenden 

Grundqualifizierung“ gemäß dem QHB (160 Ustd.) ist erworben  

Stufe 2:  

(1) Das Zertifikat „Qualifizierte Tagespflegeperson" nach DJI (160 Ustd.) ist erworben und 

das Zertifikat "Qualifizierte Tagespflegeperson nach QHB 160+ (140 Ustd.)" ist 

erworben oder  

(2) Das Zertifikat „Qualifizierte Tagespflegeperson nach der tätigkeitsvorbereitenden 

Grundqualifizierung“ gemäß dem QHB (160 UStd.) ist erworben und das Zertifikat 

„Qualifizierte Tagespflegeperson nach der tätigkeitsbegleitenden Grundqualifizierung“ 

gemäß dem QHB (140 UStd.) ist erworben oder  

(3) Sozialpädagogische Fachkraft, Zertifikat oder Teilnahmebescheinigung "Qualifizierte 

Tagespflegeperson" (QHB mindestens 80 UStd.) ist erworben. 

(4) Weitere Voraussetzung für den Erhalt der Einstufung ist die Teilnahme an mindestens 

12 Fortbildungsstunden im Betreuungsjahr gemäß § 4 Abs 5 der vorliegenden Satzung.  

 

Die Nachweise sind unaufgefordert zum 31.7, spätestens aber zum 31.12. für das 

vorangegangene Betreuungsjahr beim Jugendamt einzureichen. Bei Nichterfüllung der 

Voraussetzungen richtet sich die Zahlung des Kindertagespflegeentgeltes im darauffolgenden 

Betreuungsjahr nach der darunterliegenden Entgeltstufe. Wird der erforderliche Umfang an 

Fortbildung innerhalb des nächsten Betreuungsjahres wieder nachgewiesen, richtet sich die 

Zahlung an Beginn des nachfolgenden Betreuungsjahres erneut nach der vorherigen 

Entgeltstufe.  

 

Die Stufen werden frühestens zum 01. des Monats wirksam, nachdem die erforderliche 

Qualifikation nachgewiesen wurde.  

 



Anlage 4 „Anzahl Urlaubstage“ zur Satzung Kindertagespflege der Stadt Bergisch 

Gladbach 

Entgeltfortzahlung bei Urlaub 

Betreuungstage pro 
Woche 

Anspruch bezahlte 
Urlaubstage 

anteilige Kürzung pro 
Fehltag bezogen auf das 
Monatsentgelt 

5 25 1 / 22 

4 20 1 / 16 

3 15 1 / 12 

2 10 1 / 8 

1   5 1 / 4 

 

Die Sachkosten sind von Kürzungen nicht berührt. 

Brauchtumstage zählen nicht als zusätzliche Schließungstage der Kindertagespflegestelle. 

Heiligabend und Silvester werden als Feiertage anerkannt. Rosenmontag ist kein Feiertag 

und zählt daher zu den Urlaubstagen, wenn die Kindertagespflegestelle an diesem Tag 

geschlossen ist. 
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